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Federführendes Amt: 
Geschäftsstelle-ZAB 
Beratungsfolge Behandlung  Termin 

Technischer Ausschuss  Vorberatung N 04.11.2025 

Gemeinderat  Beschlussfassung Ö 18.11.2025 
 

 
Betreff: 
Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit beim Zweckverband ZAB  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Weisungserteilung zur Stimmabgabe der Vertreter der Stadt Winnenden in der Verbandsversammlung zu 
folgendem Beschluss: 
 
Die Entschädigungssätze beim Zweckverband „Abwasserklärwerk Buchenbachtal“ werden rückwirkend mit 
Wirkung zum 01.01.2025 wie folgt festgelegt: 
 

1. Die Entschädigungssätze in § 1 Ziffer 2 werden wie folgt geändert (bisherige Sätze in Klammern) 
 
Entschädigungssätze 
bis zu 4 Stunden     40,00 EURO (32,00 EURO) 
für jede weitere angefangene Stunde 10,00 EURO (8,00 EURO) 
bis zum Höchstbetrag von täglich  80,00 EURO (64,00 EURO) 

 
2. Der Höchstbetrag der Entschädigung in § 2 Ziffer 2 bei mehrmaliger Inanspruchnahme am 

selben Tag wird auf 80,00 EUR (64,00 EURO) geändert. 
 

3. Die pauschale Aufwandsentschädigung in § 4 für den Verbandsvorsitzenden wird auf monatlich 
300,00 EUR (240,00 EURO) und für den stellvertretenden Vorsitzenden auf monatlich 150,00 
EURO (120,00 EURO) geändert. 

 
 
 
 
 
Begründung: 
 
Die ehrenamtlichen Entschädigungssätze für den Zweckverband wurden letztmals zum 01.01.2014 
fortgeschrieben. Um den zwischenzeitlich eingetretenen Verbraucherpreissteigerungen Rechnung zu 
tragen, wird mit Wirkung ab 01.01.2025 eine Erhöhung auf die im Beschlussvorschlag genannten Sätze 
vorgeschlagen. 
 
Der Verbraucherpreisindex in Deutschland 2014 betrug 94,0, im Jahr 2024 119,3 lt. statistischem 
Bundesamt Stand 09.09.2025. Daraus resultiert eine 25,3%ige Verbraucherpreissteigerung. 
 
Durch die Erhöhung der Entschädigungssätze sind bei in der Regel zwei Sitzungsterminen im Jahr, 
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Mehrkosten von rund 1.224,00 EURO im Jahr zu erwarten. Die Mehrkosten aufgrund Anpassung der 
Entschädigungssätze werden vollständig in die Abgabengebühr mit eingerechnet, wodurch eine 
Kostendeckung gewährleistet ist. 
 
 

CO2-Relevanz:       

 Auswirkung auf den Klimaschutz  

 

 Nein 
 

Ja     positiv     
         negativ   

   geringfügig     
   erheblich       

 

Begründung / Optimierung: -- 
 
 

Verwaltungsaufwand:     

 Auswirkung auf die Verwaltungsarbeit 

 

 Nein 
 

Ja    Verwaltungsaufwand wird erhöht        
 

         Verwaltungsaufwand wird reduziert      
 

 
Begründung: -- 
 
 
Anlagen:  

Anlage zur Sitzungsvorlage ZAB - Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 
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